
Biotop: 

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope 

(1) Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, 
werden gesetzlich geschützt (allgemeiner Grundsatz). 
(2) Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung folgender 
Biotope führen können, sind verboten: 
1. 

natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich 
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation 
sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig 
überschwemmten Bereiche, 

2. 
Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

3. 
offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 
Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, 
Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

4. 
Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subalpine 
Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

5. 
offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und Krummholzgebüsche, 

6. 
Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit 
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen und 
sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe mit 
bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im 
Meeres- und Küstenbereich 

  

  

 (Auenwald siehe hierzu FFHRichtlinie) 
FFH-Lebensraumtyp 91E0 - Auenwälder mit Erle, Esche und Weide* 

 
 

 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.lubw.baden-wuerttemberg.de%2Fservlet%2Fis%2F60397%2F


 

  

  

Dieser FFH-Lebensraumtyp fasst Erlen- und 

Eschenauenwälder entlang von Fließgewässern sowie z.T. 

auch quellige, durchsickerte Wälder in Tälern und an 

Hangfüßen zusammen. Gemeinsames Kennzeichen sind die 

durch periodische Überflutung geprägten 

Standortverhältnisse. Unterschieden werden folgende 

Ausprägungen: 

 

 Grauerlen-Auenwälder: im Schwarzwald, im 

Alpenvorland auf kalkreichen Auenrohböden 

flussnaher Terrassen 

 Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwälder: schmale oft 

von Feuchtwiesen begrenzte „Galeriewälder" an 

Ufern oder im Schwemmbereich schnellfließender 

Bäche im Bergland der Silikat-Mittelgebirge 

 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder: bilden z.T. 

großflächige Bestände in den Ebenen der 

Flussniederungen  

 Eschenwälder der Bach- und Flussauen, nasser 

Senken mit langsam fließendem, hochanstehendem 

Grundwasser sowie artenreiche Eschenwälder auf 

quelligen Standorten 

 Weichholz-Auenwälder: kommen in den regelmäßig 

und oft länger andauernd überfluteten Auen größerer 

Flüsse mit Baum-Weiden (v.a. Silberweide) vor 

 

§ 23 Naturschutzgebiete 

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte 

Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 

Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen 

erforderlich ist 

1. 

zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 

von Lebensstätten, Biotopen oder 

Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten, 

2. 

aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 

landeskundlichen Gründen oder 

3. 

wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder 

hervorragenden Schönheit. 

 



(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 

oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner 

Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen 

können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen 

verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können 

Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht 

werden 

  

 

 

  

§ 33 Allgemeine 

Schutzvorschriften 

(1) Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind unzulässig. 

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 

Behörde kann unter den Voraussetzungen des § 34 Absatz 3 

bis 5 Ausnahmen von dem Verbot des Satzes 1 sowie von 

Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 zulassen. 

(2) Bei einem Gebiet im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der 

Richtlinie 92/43/EWG gilt während der Konzertierungsphase 

bis zur Beschlussfassung des Rates Absatz 1 Satz 1 im 

Hinblick auf die in ihm vorkommenden prioritären 

natürlichen Lebensraumtypen und prioritären Arten 

entsprechend. Die §§ 34 und 36 finden keine Anwendung 

  

  

Er ist Vogelschutzgebiet: 

 Gemäß Artikel 4 der EG-

Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) sind die 

Mitgliedsstaaten (in der Bundesrepublik 

Deutschland die Bundesländer) verpflichtet, 

die flächen- und zahlenmäßig geeigneten 

Gebiete für Arten des Anhangs I der 

Richtlinie (Art. 4 Abs. 1) und für 

Zugvogelarten (Art. 4 Abs. 2) zu besonderen 

Schutzgebieten (BSG, Europäische 

Vogelschutzgebiete) zu erklären und der 

Europäischen Kommission als Teil des 

ökologisch vernetzten Schutzgebietssystems 

Natura 2000 zu melden. 



Nach der EG-Richtlinie 92/43/EWG über die Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH) muss 

jeder Mitgliedstaat Gebiete für ein zusammenhängendes 

ökologisches Netz von Schutzgebieten benennen. 

  

  

  

§ 29 Geschützte 
Landschaftsbestandteile 

(1) Geschützte Landschaftsbestandteile sind 
rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur und 
Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist 
1. 

zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, 

2. 
zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder 
Landschaftsbildes, 

3. 
zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

4. 
wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. 

Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für 
Teile des Landes auf den gesamten Bestand an Alleen, 
einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder anderen 
Landschaftsbestandteilen erstrecken. 
(2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils 
sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung des geschützten 
Landschaftsbestandteils führen können, sind nach Maßgabe 
näherer Bestimmungen verboten. Für den Fall der 
Bestandsminderung kann die Verpflichtung zu einer 
angemessenen und zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur 
Leistung von Ersatz in Geld vorgesehen werden. 
(3) Vorschriften des Landesrechts über den gesetzlichen 
Schutz von Alleen bleiben unberührt 
  

§ 71a Strafvorschriften 



(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 
1. 

entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 ein wildlebendes 
Tier einer besonders geschützten Art, die in Artikel 4 
Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7) aufgeführt 
ist, tötet oder seine Entwicklungsformen aus der 
Natur entnimmt oder zerstört, 

2. 
entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein Tier 
oder eine Pflanze in Besitz oder Gewahrsam nimmt, 
in Besitz oder Gewahrsam hat oder be- oder 
verarbeitet, das oder die 
a) 
einer streng geschützten Art angehört, die in Anhang 
IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 
206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, 
S. 368) geändert worden ist, aufgeführt ist oder 
b) 
einer besonders geschützten Art angehört, die in 
Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
2009/147/EG aufgeführt ist, oder 

3. 
eine in § 69 Absatz 2, 3 Nummer 21, Absatz 4 
Nummer 1 oder Absatz 5 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begeht. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen Artikel 8 Absatz 5 in 
Verbindung mit Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ein 
Exemplar einer in Anhang B genannten Art 
1. 

verkauft, kauft, zum Verkauf oder Kauf anbietet oder 
zu Verkaufszwecken vorrätig hält oder befördert 
oder 

2. 
zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt 
oder verwendet. 

  
Siehe auch: 

Schutzgebietsverzeichnis 



Im Schutzgebietsverzeichnis finden Sie Informationen zu den 

Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmäler, den 

Naturparken, den Waldschutzgebieten (Schonwälder und 

Bannwälder), dem Biosphärengebiet und den Natura 2000-

Schutzgebieten (FFH- und SPA-Gebiete) Baden-Württembergs.  

 

Die SchutzgebietskategorienNaturschutzgebiet (NSG), 

Nationalpark (NLP), Landschaftsschutzgebiet (LSG), 

Naturdenkmal (Flächenhaftes Naturdenkmal: FND; 

Einzelbildungen: END), Naturpark (NP), Bannwald (BNW), 

Schonwald (SCW) sowie Biosphärengebiet (BSG) als auch 

Natura 2000-Schutzgebiet (FFH- und SPA-Gebiet) unterscheiden 

sich zum Teil erheblich in ihrem Schutzziel und ihrem 

Schutzstatus. Die einzelnen Schutzgebietskategorien werden kurz 

erläutert.  

 

Zu jedem Schutzgebiet kann einSteckbrief aufgerufen werden. 

Dieser Steckbrief ist in Sachdaten, Texte undBilder unterteilt. 

Vom Steckbrief kann über den Link „Zur Karte“ die 

Schutzgebietsfläche in einem Kartenservice dargestellt werden. 

Die Sachdaten liefern detaillierte Informationen zu Lage, 

Flächengröße, Flächenanteil im jeweiligen Kreis, Höhenlage, 

Naturraumbezug sowie eine Kurzbeschreibung des 

Schutzgebietes.  

Unter 

den Texten könnenVerordnungstexte, Bibliografien undWürdi

gungen, soweit sie vorliegen, aufgerufen werden. 

Bilder liegen in der Regel nur für Naturschutzgebiete vor.  

Wenn digitale Schutzgebietsabgrenzungen vorhanden sind, lässt 

sich aus dem Steckbrief direkt der Kartenservice  „Alle 

Schutzgebiete“aus dem LUBW Internetangebot Daten- und 

Kartendienst der LUBW aufrufen. Der Kartenservice zeigt dann 

automatisch den entsprechenden Ausschnitt an. 

  

Siehe auch Landesrecht zu Natura 2000 Gebiete: 

§ 37 

Allgemeine Schutzvorschriften, 
Verschlechterungsverbot 

Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen 

Beeinträchtigungen eines Gebiets von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets in ihren 

jeweiligen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen 

führen können, sind unzulässig. Weitergehende 

Schutzvorschriften sowie bestehende Gestattungen, 

zulässigerweise errichtete Anlagen und deren Nutzung bleiben 

unberührt. § 34 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die 

Naturschutzbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 38 

Abs. 3 bis 5 Ausnahmen von dem Verbot des Satzes 1 zulassen. 

Die Ausnahme wird durch eine nach anderen Vorschriften 

erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, wenn diese im 

Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde erteilt wird. 



§ 38 

Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten und Plänen, Ausnahmen 

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen 

Vogelschutzgebiets zu überprüfen. Bei Schutzgebieten im Sinne des Vierten Abschnitts ergeben sich 

die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften. 

 


